
Verfassung

Artikel 66

Die Volkskammer bildet für die Dauer der Wahlperiode einen 
Verfassungsausschuß, in dem alle Fraktionen entsprechend ihrer 
Stärke vertreten sind. Dem Verfassungsausschuß gehören ferner 
drei Mitglieder des Obersten Gerichtshofes der Republik sowie 
drei deutsche Staatsrechtslehrer an, die nicht Mitglieder der 
Volkskammer sein dürfen.

Die Mitglieder des Verfassungsausschusses werden von der 
Volkskammer gewählt.

Der Verfassungsausschuß prüft die Verfassungsmäßigkeit von 
Gesetzen der Republik.

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen der Repu
blik können nur von mindestens einem Drittel der Mitglieder 
der Volkskammer, von deren Präsidium, von dem Präsidenten 
der Republik, von der Regierung der Republik sowie von der 
Länderkammer geltend gemacht werden.

Verfassungsstreitigkeiten zwischen der Republik und den Län
dern sowie die Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit den Ge
setzen der Republik prüft der Verfassungsausschuß unter Hinzu
ziehung von drei gewählten Vertretern der Länderkammer.

Ober das Gutachten des Verfassungsausschusses entscheidet die 
Volkskammer. Ihre Entscheidung ist für jedermann verbindlich.

Die Volkskammer beschließt auch über den Vollzug ihrer Ent
scheidung.

Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Regierungs
und Verwaltungsmaßnahmen ist Aufgabe der Volkskammer in 
Durchführung der ihr übertragenen Verwaltungskontrolle.

Artikel 67

Kein Abgeordneter der Volkskammer darf zu irgendeiner Zeit 
wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seiner 
Abgeordnetentätigkeit getanen Äußerungen gerichtlich oder 
dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur 
Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für Verleum
dungen im Sinne des Strafgesetzbuches, wenn sie als solche von 
einem Untersuchungsausschuß der Volkskammer festgestellt wor
den sind.

Beschränkungen der persönlichen Freiheit, Hausdurchsuchun
gen, Beschlagnahmungen oder Strafverfolgungen sind gegen Ab
geordnete nur mit Einwilligung der Volkskammer zulässig.
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